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Gestützt auf Artikel 11 Abs. 2 der Richtlinien für das Gemeindeblatt "Wolfs-
blick" erlässt das Redaktionsteam folgende Insertionstarife:  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Inserate (Art. 4 der Richtlinien) 
Inserate werden nach deren Grösse verrechnet. Es gelten folgende Tarife: 
 

Masse in mm (Breite x Höhe) Preis in Franken 

56 x 40   20.00 

56 x 85 118 x 40  40.00 

56 x 130 180 x 40  60.00 

56 x 175 118 x 85  80.00 

56 x 220   100.00 

56 x 265 118 x 130 180 x 85 120.00 

118 x 175   160.00 

180 x 130   180.00 

118 x 220   200.00 

118 x 265   240.00 

180 x 220   300.00 

180 x 265   360.00 

 
Ganzseitige Inserate können auch randabfallend gedruckt werden (Beschnittzugabe 3 mm). 
 
 
Berichte / Eingesandte / Publireportagen (Art. 5 der Richtlinien) 
Berichte / Eingesandte / Publireportagen werden wie folgt verrechnet: 
 

Grösse Preis in Franken 

eine halbe Seite (bis 1'000 Zeichen) 180.00 

eine ganze Seite (bis 2'000 Zeichen) 360.00 
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Jahresabonnement  
Für das Jahresabonnement wird ein Beitrag von Fr. 40.00 / Kalenderjahr verrechnet. Für den 
Versand ins Ausland erhöht sich die Gebühr um Fr. 10.00. 
Es gibt kein Anrecht auf Rückerstattung bei Kündigung des Abonnements unter dem Jahr. 
 
 
Rabatte 
Auf Mehrfachinserierungen werden folgende Rabatte gewährt: 
 
Inserierung in 5 Ausgaben / Jahr: 10 % 
Inserierung in 10 Ausgaben / Jahr: 20 % 
 
 
Verrechnung (Art. 11 Abs. 3 und 4 der Richtlinien) 
Die Rechnungsstellung erfolgt durch die Gemeindeverwaltung Wolfhalden nach Erscheinung 
der Ausgabe. Jahres- oder Halbjahresinserate werden zu Beginn des Jahres verrechnet. Ein 
Anrecht auf Rückerstattung ist nicht gegeben. 
 
 
Diverse Kosten 
Neuerstellung Inserat (Art. 4 Abs. 2 der Richtlinien) 
Die Neuerstellung eines Inserates sowie Korrekturen an Inseratvorlagen werden direkt nach 
Aufwand verrechnet. 
 
Flyer als Beilage (Art. 7 der Richtlinien) 
Die Beilage eines Flyers wird nach dessen Grösse verrechnet. Doppelseitige Flyer werden als 
zwei einzelne Seiten angesehen. 
 
 
 
Wolfhalden, 4. Juni 2024 


